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Betreff:

	Abfallgebührensatzung des Landkreises Potsdam-Mittelmark


Beschlussvorschlag:
Der Kreistag Potsdam-Mittelmark beschließt, Ziffer 2.4. der Abfallgebührensatzung  des Landkreises (vorübergehend genutzte Objekte) dahingehend zu ändern, das Mitglieder von Kleingartensparten und

-vereinen, die an ihrem Wohnort einen Kleingarten  bewirtschaften eine Basisgebühr von 3,28 € zahlen. 

Begründung:

Die in Ziffer 2.4. zu erhebende Gebühr von 16,10 € setzt sich laut Kalkulation aus den Vorhaltekosten der Leistungspakete 1 (7,48 €) und 3 (8,62 €) zusammen.

Das Leistungspaket 1 enthält Miet- und Gestellungskosten für die Abfallbehälter (581.110,46 €), Kosten für die Grünabfallentsorgung (211.640,76 €) und Kosten für die Bioabfallentsorgung (239.808,66 €).

Diese Kosten fallen bei den betroffenen Kleingärtnern nicht an. Mithin sind nur Vorhaltekosten in Höhe von 780.195,97 € umlagefähig. Dies entspricht einer Basisgebühr von 3,22 €.
Das Leistungspaket 3 bietet Leistungen für die Altpapiererfassung und –entsorgung sowie die diesbezüglichen anteiligen Kosten für das Werkstoff- und Kundenberatungszentrum. Diese Kosten, einschließlich der kalkulierten Vertriebs- und Verwaltungskosten fallen für die ortsansässigen Kleingärtner  wie für Gewerbebetriebe ohne Altpapierentsorgung nicht an. Mithin ist das Leistungspaket 3 nicht bei der Berechnung der Basisgebühr zu berücksichtigen.

Geht man von 1000 betroffenen Kleingärtnern aus, ergibt sich ein Fehlbetrag von 12.880,00 €. Unterstellt man, dass es sogenannte „Sündenfälle“ gibt, könnte der Fehlbetrag zu den Kosten der Entsorgung herrenloser Abfälle hinzu gerechnet werden. Es ergäbe sich somit für die betroffenen ortsansässigen Kleingärtner eine Basisgebühr von 3,28 €.

Der verbleibende Fehlbetrag wird durch die entsprechenden Kosteneinsparungen abgedeckt.
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